
Sicherheit und Gesundheit 
im Feuerwehrdienst

Frühjahrsdienstversammlung 

der Regierung von Oberbayern

24. März 2023 in Brunnthal



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräteträger 



Neue Empfehlungen für Ärzte
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Die „DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische Untersuchungen“ („blaue Bibel“), 

sind ersetzt worden durch die 

„DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen“. 

• Bezug nur über (Buch-)Handel :

• Erscheinungsdatum: 16.09.2022

• Herausgeber: 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

• Verlag: Gentner, A W

• ISBN: 978-3-87247-783-5



DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen 
und Untersuchungen
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 Aus dem Untersuchungsgrundsatz G 26.3 

wird die Empfehlungen „Atemschutzgeräte (Eignungsbeurteilung)“

 Die wesentlichen Untersuchungsinhalte und Bewertungskriterien bleiben bestehen.

 Hauptzielgruppe sind wie bisher Betriebsärzte.

 Die DGUV Empfehlungen richten sich zudem auch an alle „geeignete“ Ärzte, die 
die Eignungsbeurteilung für Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren 
durchführen. 

 Trennung der Empfehlungen für arbeitsmedizinische Vorsorge und Eignungsbeurteilungen

 Die Empfehlungen richten sich nicht an Feuerwehren



Eignungsbeurteilung Atemschutzgeräte
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Die "DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen" 

• Wurden im Ausschuss Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) erarbeitet

• basieren auf dem allgemein anerkannten Stand der Arbeitsmedizin

• besitzen keine Rechtsverbindlichkeit. 

• geben Hinweise im Sinne von „Best Practices“ und 

• lassen den geeigneten Ärzten den im Einzelfall erforderlichen Spielraum, die Beratungen 

und Untersuchungen so zu gestalten, wie es aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten 

geboten erscheint. 



Für Feuerwehren/Kommunen gilt weiterhin:

§ 6 (3) DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“

Für Tätigkeiten unter Atemschutz, muss sich der Unternehmer die 

Eignung durch Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme der Tätigkeit 

und in regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. 

 Die körperliche Eignung dieser Feuerwehrangehörigen 

ist nach dem Stand der Medizin regelmäßig nachzuweisen.

 Die Nachuntersuchungsfristen sind 

Anlage 1 der DGUV Vorschrift 49 zu entnehmen.
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Eignungsbeurteilung und arbeitsmedizinische Vorsorge
in Freiwilligen Feuerwehren

https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf

https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf


KUVB Feuerwehrportal
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www.KUVB.de → Feuerwehrportal → Eignungsuntersuchung Atemschutzgeräteträger

Aufgrund häufiger Nachfragen zu Anlässen 

und Nachuntersuchungsfristen bezüglich 

Eignungsbeurteilungen bzw. 

arbeitsmedizinischer Vorsorge, 

hat die KUVB den Sachverhalt in einem 

Informationsschreiben zusammengefasst:

Eignungsbeurteilung und 

arbeitsmedizinische Vorsorge in Freiwilligen 

Feuerwehren (03.03.2023)

http://www.kuvb.de/
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/2023-03-03_Eignung_vs._Vorsorge.pdf


Grundpflichten des Unternehmers

Insbesondere 

• Ausbildung und

• Unterweisung



Arbeitsschutzorganisation in Freiwilligen Feuerwehren

https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Allgemeines/ORGA_CHECK_Feuerwehr.pdf

 Die Gesamtverantwortung für öffentliche 

Feuerwehren liegt beim Unternehmer, also der 

jeweiligen Gebietskörperschaft (Kommune) und 

nicht bei der Leitung der Feuerwehr. 

 Damit obliegt der Kommune insbesondere die 

Verantwortung für die Sicherheit und der 

Gesundheit der dort tätigen Feuer-

wehrangehörigen. 

 Die KUVB Checkliste unterstützt den 

Unternehmer bei der Überprüfung seiner 

Aufgaben und Pflichten bei der Organisation von 

Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehrdienst.

https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Allgemeines/ORGA_CHECK_Feuerwehr.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Allgemeines/ORGA_CHECK_Feuerwehr.pdf


Wieso Ausbildung?

§ 6 (1) DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 

Der Unternehmer darf Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten einsetzen, 

für die sie […] fachlich befähigt sind. 

Die fachlichen Voraussetzungen erfüllt, wer 

 für die jeweiligen Aufgaben ausgebildet ist und 

 seine Kenntnisse durch regelmäßige Übungen und 

 erforderlichenfalls durch zusätzliche Aus- und Fortbildung erweitert. 

Dies gilt insbesondere für Atemschutzgeräteträger, Taucher, Maschinisten, Bediener von 

Hubrettungsgeräten, Motorsägenführer und Höhenretter.



Rechtssichere Dokumentation der Ausbildung

1. Ausbildungskonzept

 Ziel(e) der Ausbildung dokumentieren

 Inhalte der Ausbildung (Theorie und praktische Übungen) dokumentieren

 „Lehrplan“ (Ausbilderleitfäden)

 Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung einfließen lassen

 Gefährdungsbeurteilung:

 Gefährdungen bei dieser Übung/Einsatz ermitteln („Was kann passieren?“)

 Wirksame Maßnahmen festlegen (z. B. Benutzung von PSA, Verhaltensregeln)

- DGUV Information 205-021 Leitfaden zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung

- Dokumentationshilfe zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung

 Alternativ: 

Maßnahmen aus feuerwehrspezifischem Regelwerk übernehmen

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/870
https://publikationen.dguv.de/media/pdf/bb/64/85/205-021_Tabelle.pdf
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/870


Rechtssichere Dokumentation der Ausbildung

2. Festlegen der Ausbilder

ggf. Qualifikationsanforderungen beachten, wie z. B. bei Ausbildung für

- Motorsäge (DGUV Information 214-059 Kapitel 4)

- Kran (DGUV Grundsatz 309-003)

- Atemschutz (FwDV 7 Atemschutz: Kapitel 4)

- Taucher (FwDV 8 Tauchen: Kapitel 5.5 Feuerwehrlehrtaucher)

3. Eingangsvoraussetzung der Teilnehmer

 Körperliche/geistige Eignung? 

 Vorkenntnisse, Fertigkeiten oder Befähigungen erforderlich?

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1296
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1296
https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/fileadmin/downloads/Merkblaetter_und_Broschueren/Feuerwehrdienst-Vorschriften_in_Bayern/Feuerwehr_Dienstvorschrift_7-Version-2005/index.html
https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/fileadmin/downloads/Merkblaetter_und_Broschueren/Feuerwehrdienst-Vorschriften_in_Bayern/Feuerwehr_Dienstvorschrift_8-Version-03-2014/index.html


Rechtssichere Dokumentation der Ausbildung

2. Sicherstellen der Befähigung 

 Alles verstanden (sprachlich, dialektisch und vor allem inhaltlich?)

 Idealerweise Lernerfolg kontrollieren. („Die Befähigung nachweisen lassen“)

3. Teilnahme dokumentieren

 Ausbildung bescheinigen oder

 intern dokumentieren (Name, Datum, Thema)



Unterweisung im Feuerwehrdienst 
§ 8 (1) DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 

Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die möglichen Gefahren 

und Fehlbeanspruchungen im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von 

Unfällen und Gesundheitsgefahren regelmäßig zu unterweisen. 

Die Unterweisung ist zu dokumentieren. 

Warum unterweisen? 
→ Sicheres Verhalten setzt die Kenntnis möglicher Gefahren und Schutzmaßnahmen voraus. 

Diese Kenntnisse werden durch Unterweisungen vermittelt. 

Unterweisungen sollen:

 über Gefahren aufklären, die sich aus Unfällen und Gefährdungsermittlungen ergeben,

 befähigen, Gefahren selber zu erkennen und Fertigkeiten zur Gefahrenbeseitigung zu entwickeln,

 die Eigenverantwortung der Feuerwehrangehörigen fördern,

 geordnete Übungs- und Einsatzabläufe sicherstellen.



Unterweisung

Zu § 8 (1) DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 

 Der Unternehmer ist für die Unterweisung verantwortlich. 

 Die Durchführung der Unterweisung kann auf den Leiter der Feuerwehr, 

sowie Fach- und Führungskräfte übertragen werden.

 Die Durchführung der Unterweisungen ist zu dokumentieren. 

Ein Dienstplan/ -buch, aus dem die Unterweisungsinhalte eindeutig hervorgehen, 

sowie eine regelmäßig geführte Anwesenheitsliste oder 

der Nachweis im „Unterweisungsbuch“ sind z. B. mögliche Formen für die 

Dokumentation der Unterweisung.



Unterweisung: Dokumentation 

Muster für die Dokumentation der Unterweisung

DGUV Information 205-010 „Sicherheit im Feuerwehrdienst“ 

Siehe Kapitel A8 Mehr Sicherheit durch Unterweisung (Seite 59)

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/863
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/863


Unterstützung finden Sie im KUVB Feuerwehrportal

www.KUVB.de → Feuerwehrportal

https://kuvb.de/praevention/betriebe-und-einrichtungen/feuerwehren/unterweisung
http://www.kuvb.de/


Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.


